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einer Veranstaltung der Inge-

nieurwissenschaftlichen Fakul-

tät der Universität Duisburg-

Essen. 

Überlegungen der Energiekon-

zerne sehen vor, die derzeit in 

den Bilanzen von RWE, E.on 

und EnBW ausgewiesenen Rück-

stellungen von insgesamt 38 

Milliarden Euro in eine Atom-

stiftung einzubringen und im 

Gegenzug wie bei der Kohle-

stiftung über eine Staatsgaran-

tie eine Freistellung von den 

Ewigkeitskosten der Atommüll-

verwahrung zu erlangen. Das 

Problem ist laut Müller, daß 

auf RWE 10 Milliarden Euro 

dieser Summe entfallen, der 

Konzern jedoch an der Börse 

derzeit lediglich knapp 13 Mil-

liarden Euro wert ist und des-

halb praktisch mit allen seinen 

Beteiligungen in eine solche 

Stiftung eingebracht werden 

müßte. RWE ist zudem bereits 

heute über die Beteiligung 

von Ruhrgebietskommunen zu 

25 Prozent in öffentlicher 

Hand. Der größte deutsche 

Energiekonzern, E.on, kann 

sich dagegen eine Stiftungslö-

sung gut vorstellen. Auf ihn 

entfallen 16,6 Milliarden Euro 

Atomrückstellungen bei einem 

Börsenwert von derzeit noch 

rund 28 Milliarden Euro. Das 

Deutsche Institut für Wirt-

schaftsforschung (DIW) bezif-

ferte die realistischen Kosten 

für den Abriss der Atom-

kraftwerke und die Lagerung 

des Atommülls auf 50 bis 70 

Milliarden Euro. Müller emp-

fiehlt der öffentlichen Hand 

eine Bereitschaft zur Mithaf-

tung, solange die Atomkraft-

werksbetreiber noch  nicht  in- 

solvent seien. 

Kommentar: Tatsächlich wer-

den keine großen Energiever-

sorger mehr benötigt, wenn 

sich bei einem dezentralen Ver-

sorgungskonzept jeder Hausbe-

sitzer eine Solaranlage auf das 

Dach montieren lassen und 

jedes Dorf sich ein eigenes 

Windrad leisten kann. Zur Fi-

nanzierung braucht es auch 

keine Großbank, dazu reicht 

die örtliche Raiffeisenkasse. 

Th.D.  

Die EU-Richtlinie 2011/70/ 

EURATOM verpflichtet die 

Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union, bis zum 23. Au-

gust 2015 eine Bestandsauf-

nahme der abgebrannten Brenn-

elemente und radioaktiven Ab-

fälle zu erheben und ein Nati-

onales Entsorgungsprogramm 

(NaPro) vorzulegen. Während 

die „Kommission Lagerung 

hochradioaktiver Abfälle“ des 

Deutschen Bundestages in 

Berlin noch über die dauerhaf-

te Verwahrung der strahlen-

den Abfälle diskutiert, schafft 

die Bundesregierung Fakten. 

Sie hat – wie bereits berichtet 

– mitten in den Osterferien 

den Entwurf des nationalen 

Entsorgungsprogramms zusam-

men mit einem Umweltbericht 

veröffentlicht.1 Bis zum 31. 

                                                  
1 Nationales Entsorgungspro-

gramm, Stand 6.1.2015 

http://www.atommuellreport.de/fi

leadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorg

ungspolitik/NaPro_Entwurf_06._
Januar_2015.pdf  

Umweltbericht zum Nationalen 

Entsorgungsprogramm vom 

27.3.2015 

http://www.atommuellreport.de/fi

leadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorg

ungspolitik/nationales_entsorgun

gsprogramm_sup_umweltbericht
_bf.pdf  

Mai 2015 hatten Behörden 

und Bürgerinnen und Bürger 

die Möglichkeit, dazu Stel-

lungnahmen und Einwendun-

gen einzureichen. In Zukunft 

soll alle drei Jahre ein Fort-

schrittsbericht bei der EU-

Kommission eingereicht wer-

den, der jedoch nicht zwin-

gend mit einer weiteren Betei-

ligung der Öffentlichkeit ver-

bunden ist. Die Arbeitsge-

meinschaft Schacht KONRAD 

e.V. in Salzgitter hat mit Da-

tum vom 26. Mai 2015 eine 

ausführliche kritische Stellung-

nahme und Einwendungen 

zum Entwurf des Nationalen 

Entsorgungsprogramms der Bun-

desregierung vorgelegt.2 

                                                  
Kurzfassung des Umweltberichts 

http://www.atommuellreport.de/fi

leadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorg

ungspolitik/nationales_entsorgun

gsprogramm_sup_zusammenfass

ung_bf.pdf  
2 Arbeitsgemeinschaft Schacht 

Konrad e.V.: Stellungnahme und 

Einwendungen zum Entwurf des 

Nationalen Entsorgungspro-

gramms vom 6. Januar 2015, 

Salzgitter, 26.05.2015, für den 

geschäftsführenden Vorstand der 

Arbeitsgemeinschaft Schacht 

KONRAD e.V. gez. Karl-Ludwig 

Wasmus 

http://www.atommuellreport.de/fi

leadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorg

Die Art der Auslegung 
der Unterlagen behindert 
eine tatsächliche Öffent-
lichkeitsbeteiligung 

Das Bundesumweltministeri-

um startete die Öffentlich-

keitsbeteiligung am 1. April 

2015, dem Mittwoch in der 

Karwoche, mitten in den Os-

terferien. Eine Voranzeige auf 

den Beteiligungsprozess fand 

nicht statt. Auf der Startseite 

der Ministeriumswebseite fin-

det sich keinerlei Hinweis auf 

den Beteiligungsprozess. Erst 

der Pfad Themen/Atomenergie/ 

Nukleare Sicherheit führt 

schließlich zum ersten Artikel. 

Ein solches Vorgehen wider-

spricht einer ernst gemeinten 

Beteiligung von Bürgerinnen 

und Bürgern an einem Kon-

sultationsprozess und degra-

diert die Öffentlichkeitsbetei-

ligung zu einer Alibiveranstal-

tung, kritisiert die Arbeitsge-

meinschaft (AG) Schacht Kon-

rad.  

Ähnliches konstatiert die AG 

Schacht Konrad bezüglich der 

grenzüberschreitenden Öffent-

lichkeitsbeteiligung. Bürgerin-

nen und Bürger in den Nach-

barländern, die weder Deutsch 

noch Englisch (Fachvokabu-

lar) verstehen, müssen sich in 

ihrer Muttersprache mit netto 

8 ½ Seiten Übersetzung der 

Zusammenfassung des Um-

weltberichtes begnügen. 

                                                  
ungspolitik/NaPro-

Stellungnahme_Arbeitsgemeinsc

haft_Schacht_Konrad.pdf  

Die ausgelegten Unterla-
gen sind unvollständig 

Öffentlich ausgelegt wurden 

lediglich der Entwurf des Na-

tionalen Entsorgungsprogramms 

vom 6. Januar 2015 sowie der 

Umweltbericht vom 27. März 

2015 und seine Zusammenfas-

sung im Rahmen der Strategi-

schen Umweltprüfung zum 

Nationalen Entsorgungspro-

gramm. Folge man aber dem 

Schaubild auf Seite 4 des Na-

tionalen Entsorgungsprogramms, 

so die AG Schacht Konrad, 

dann gehören unter das Dach 

des Programms aber ebenfalls 

der Bericht für die Überprü-

fungskonferenz des gemein-

samen Übereinkommens über 

die Sicherheit der Behandlung 

abgebrannter Brennelemente 

und über die Sicherheit der 

Behandlung radioaktiver Ab-

fälle, der Bericht zur Durch-

führung der Richtlinie 2011/ 

70/EURATOM, das Verzeichnis 

radioaktiver Abfälle sowie der 

Bericht über Kosten und Fi-

nanzierung der Entsorgung 

bestrahlter Brennelemente und 

radioaktiver Abfälle. Diese 

Dokumente sind jedoch nicht 

Teil der ausgelegten Unterla-

gen. Der Bericht zur Durch-

führung der Richtlinie 2011/ 

70/EURATOM und der Be-

richt über Kosten und Finan-

zierung der Entsorgung be-

strahlter Brennelemente und 

radioaktiver Abfälle sind im 

Netz gar nicht zu finden.  

Der Entwurf des Nationalen 

Entsorgungsprogramms könne 

auch nicht als Zusammenfas-

Atommüll 
 

Kritische Stellungnahme zum 
Nationalen Entsorgungsprogramm 
der Bundesregierung 
 

http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro_Entwurf_06._Januar_2015.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro_Entwurf_06._Januar_2015.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro_Entwurf_06._Januar_2015.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro_Entwurf_06._Januar_2015.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_umweltbericht_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_umweltbericht_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_umweltbericht_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_umweltbericht_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_umweltbericht_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_zusammenfassung_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_zusammenfassung_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_zusammenfassung_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_zusammenfassung_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/nationales_entsorgungsprogramm_sup_zusammenfassung_bf.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro-Stellungnahme_Arbeitsgemeinschaft_Schacht_Konrad.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro-Stellungnahme_Arbeitsgemeinschaft_Schacht_Konrad.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro-Stellungnahme_Arbeitsgemeinschaft_Schacht_Konrad.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro-Stellungnahme_Arbeitsgemeinschaft_Schacht_Konrad.pdf
http://www.atommuellreport.de/fileadmin/Dateien/pdf/Pdf_Entsorgungspolitik/NaPro-Stellungnahme_Arbeitsgemeinschaft_Schacht_Konrad.pdf


6  Strahlentelex  Nr. 682-683 / 06.2015 

sung der anderen Dokumente 

angesehen werden, meint die 

AG Schacht Konrad. So führe 

der „Bericht für die Überprü-

fungskonferenz des gemein-

samen Übereinkommens über 

die Sicherheit der Behandlung 

abgebrannter Brennelemente 

und über die Sicherheit der 

Behandlung radioaktiver Ab-

fälle“ wenigstens ansatzweise 

Probleme beim Rückbau ato-

marer Anlagen und beim Um-

gang mit den radioaktiven Ab-

fällen auf, wenn er auch keine 

umfassende Problemdarstel-

lung biete. Man finde dort 

zum Beispiel weder ein Wort 

zu den verrosteten Fässern in 

den Kavernen in Brunsbüttel 

noch den Grund für die Kon-

zeptänderung beim Rückbau 

des AVR Jülich und die Kon-

tamination des Bodens unter 

dem Reaktor (S. 105). Der Be-

richt verweise zumindest an 

einigen Stellen auf vorhande-

ne Probleme. Diese fänden je-

doch im Nationalen Entsor-

gungsprogramm keinerlei Be-

rücksichtigung. 

Wunschvorstellung statt 
Problembeschreibung 

Das Nationale Entsorgungs-

programm verzichtet ebenso 

wie das Verzeichnis radioak-

tiver Abfälle auf eine prob-

lemorientierte Darstellung, rügt 

die AG Schacht Konrad wei-

ter. Statt Problembewusstsein 

erkennen zu lassen, würden 

Wunschbilder jenseits der Re-

alität gezeichnet. Allenfalls 

gewünschte Wege und Ziele 

würden benannt, ohne die 

Teilschritte und die zu über-

windenden Hürden zu prob-

lematisieren. 

Der tatsächliche Zustand der 

radioaktiven Abfälle und die 

damit verbundenen Probleme 

werden sowohl im Nationalen 

Entsorgungsprogramm als auch 

im Verzeichnis radioaktiver 

Abfälle völlig ausgeblendet, 

konstatiert die AG Schacht 

Konrad. Spätestens seit der 

Meldung des Fundes völlig 

verrosteter Fässer im Zwi-

schenlager in Brunsbüttel im 

Jahr 2012 sei das Problem von 

Korrosion oder anderen Be-

schädigungen an den Abfall-

gebinden in den Zwischenla-

gern bekannt. In Brunsbüttel 

seien 154 von bisher 573 un-

tersuchten Fässern stark be-

schädigt. Auch in anderen 

Zwischenlagern seien solche 

Beschädigungen aufgetreten. 

Fast 2.000 beschädigte Fässer 

entdeckten die Landesauf-

sichtsbehörden in den letzten 

Jahren.3 Von einem „Pro-

gramm für eine verantwor-

tungsvolle und sichere Ent-

sorgung bestrahlter Brennele-

mente und radioaktiver Abfäl-

le“ müsse aber erwartet wer-

den, dass es ein Konzept für 

die flächendeckende Untersu-

chung der zwischengelagerten 

Abfälle, die Bergung bzw. Si-

cherung der defekten Behälter 

und des gegebenenfalls ausge-

tretenen radioaktiven Inven-

tars sowie für die Verhinde-

rung solcher Vorfälle in Zu-

kunft biete. Als Richtschnur 

dafür könnte die Empfehlung 

der Reaktorsicherheitskommis-

sion „Sicherheitsanforderung an 

die längerfristige Zwischen-

lagerung schwach- und mittel-

radioaktiver Abfälle“ vom 5. 

Dezember 2002 dienen, schlägt 

die AG Schacht Konrad vor. 

Die Aussagen zum Endlager 

Morsleben – drei Zeilen auf 

Seite 17 – sind noch dürftiger, 

als im ersten Entwurf des Ent-

sorgungsprogramms vom 11. 

September 2014. Kein Wort, 

bemängelt die AG Schacht 

Konrad, gibt es zu den erheb-

lichen Problemen mit der 

Standfestigkeit und dem Was-

serzutritt im Grubengebäude. 

Und auch kein Wort dazu, 

dass in Morsleben ein Radi-

umfass und radioaktive Strah-

ler eingelagert wurden, für die 

es keine Endlagergenehmi-

gung gibt und die das Bundes-

amt für Strahlenschutz trotz-

dem vor Ort lassen will. Kein 

Wort darüber, dass es das 

Bundesamt für Strahlenschutz 

bisher nicht geschafft hat, ei-

nen Langzeitsicherheitsnach-

weis für Morsleben zu erbrin-

gen und dass es höchst zwei-

felhaft ist, ob das jemals ge-

                                                  
3 NDR, 18.11.2014 

lingt. Die Aussage „Das End-

lager soll stillgelegt und lang-

fristig sicher verschlossen 

werden“ sei vor diesem Hin-

tergrund eine bloße Wunsch-

vorstellung aber kein realisti-

sches „Programm“, so die AG 

Schacht Konrad. 

Bereits heute zu erkennende 

Zeitprobleme werden weitge-

hend negiert. So zweifelt die 

AG Schacht Konrad an dem 

Zeitplan für die Errichtung 

eines tiefengeologischen Lagers 

für die wärmeentwickelnden 

Abfälle, die auch in der Kom-

mission „Lagerung hochradio-

aktiver Abfälle“ diskutiert wur-

den. Sie werden in dem Pro-

gramm nicht erwähnt. Auch 

bezüglich der Einlagerung in 

Schacht KONRAD seien die 

Zeitangaben weder validiert 

noch deckten sie sich mit der 

bestehenden Genehmigung. Das 

Nationale Entsorgungspro-

gramm erinnere an die Ent-

sorgungsberichte der Bundes-

regierung aus den 70er und 

80er Jahren des vorigen Jahr-

hunderts. Die Aussagen über 

die Entsorgung radioaktiver 

Abfälle erschienen ähnlich 

wenig konsistent wie damals, 

als im Entsorgungsbericht von 

1983 sowohl die Inbetriebnah-

me von Schacht KONRAD 

für 1988 als auch eine Wie-

derinbetriebnahme der ASSE 

II für Ende der 1980er Jahre 

prognostiziert wurden.4  

Ein subtraktives Entsor-
gungskonzept verstößt 
gegen das Minimierungs-
gebot der Strahlenschutz-
verordnung 

Die Bundesregierung beflei-

ßigt sich eines subtraktiven 

Entsorgungskonzeptes, rügt 

die AG Schacht Konrad. Be-

deutende Partien radioaktiver 

Abfälle werden wegdefiniert, 

um die Menge der zu behan-

delnden Abfälle zu minimie-

ren. Damit setze sie die Be-

völkerung einem vermeidba-

ren Strahlenrisiko aus und 

verletze das Minimierungsge-

bot der Strahlenschutzverord-

nung. 

                                                  
4 Bundestags-Drucksache 10/327 

Freigabe: Die Umdefinierung 
radioaktiver zu konventio-
nellen Abfällen 

Mit den Regelungen zur Frei-

gabe radioaktiver Abfälle 

werden radioaktive zu kon-

ventionellen Abfällen umdefi-

niert, kritisiert die AG Schacht 

Konrad. Auf Seite 14 des 

Entwurfs des Nationalen Ent-

sorgungsprogramms schreibt 

die Bundesregierung, dass für 

jeden Leistungsreaktor „ein 

durchschnittliches Abfallge-

bindevolumen radioaktiver 

Abfälle mit vernachlässigbarer 

Wärmeentwicklung von rund 

5.000 m³ erwartet“ wird. Dies 

ist nur infolge der Verteilung 

gering strahlender Abfälle auf 

Hausmülldeponien, in die 

Umwelt und das Alltagsleben 

möglich, stellt die AG Schacht 

Konrad fest. So würden etwa 

98 Prozent der Rückbauabfäl-

le zu nicht-radioaktiven Ab-

fällen umdefiniert. 

Mit der Novellierung der 

Strahlenschutzverordnung im 

Jahr 2001 (modifiziert 2011) 

wurde die Freigabe radioakti-

ver Abfälle unterhalb be-

stimmter Grenzwerte bundes-

einheitlich geregelt und signi-

fikant ausgeweitet, wird wei-

ter erklärt. Die Behandlung 

radioaktiver Abfälle als Wert-

stoff oder als konventionelle 

Abfälle führe zu enormen 

Kosteneinsparungen bei den 

Anlagenbetreibern. Teure Ge-

bühren für die tiefengeologi-

sche Lagerung in einem 

Atommülllager, die sich zu-

dem nach Volumen und nicht 

nach eingelagerter Radioakti-

vität bemessen, entfallen. 

Radioaktive Abfälle, die ge-

ring kontaminiert sind, wer-

den „freigemessen“ und an-

schließend „freigegeben“. Bei 

einer uneingeschränkten Frei-

gabe gibt es keine Festlegun-

gen bezüglich der künftigen 

Nutzung, Verwendung, Ver-

wertung, Wiederverwertung 

oder dem endgültigen Ver-

bleib der Stoffe. Bei einer 

Freigabe zur Beseitigung müs-

sen die Stoffe auf einer De-

ponie gelagert oder verbrannt 

werden. 
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Bei der Freigabe soll die ma-

ximale Individualdosis (effek-

tive Äquivalentdosis) durch 

eine Freigabepraktik 10 Mik-

rosievert pro Jahr (µSv/a) und 

durch die Gesamtheit aller 

Freigabepraktiken einige 10 

µSv/a nicht überschreiten. Bei 

der Festlegung dieses Grenz-

wertes wurde das Risiko einer 

Krebserkrankung durch die 

Freigaberegelung systema-

tisch unterschätzt. Die Strah-

lenschutzverordnung fordert 

für die Freigabe die Einhal-

tung der Grenzwerte von über 

300 verschiedenen Radionuk-

liden. In der Praxis müssen 

die jedoch nicht einzeln nach-

gewiesen werden. Es werden 

nur sogenannte Leitnuklide 

gemessen und die restlichen 

nach Plausibilität abgeschätzt. 

Es kommt hinzu, dass keine 

absolute Begrenzung der frei-

gegebenen Mengen aus einer, 

zwei oder mehreren Atoman-

lagen besteht. Und es besteht 

keine Gesamtbilanzierung der 

Freigabemengen aus allen An-

lagen, so dass hierüber nicht 

gesichert ist, ob das 10 µSv-

Konzept eingehalten werden 

kann. Das wiegt besonders 

schwer vor dem Hintergrund, 

dass bei der Festlegung des 

Freigabekonzeptes nicht mit 

dem sprunghaften Anstieg der 

Masse an kontaminierten Ma-

terialien infolge der Abschal-

tung und des Rückbaus der 

Reaktoren in Deutschland 

nach der Atomgesetz-Novelle 

von 2011 gerechnet wurde, 

beklagt die AG Schacht Kon-

rad. 

Eine Freigabe lehnt die AG 

Schacht Konrad deshalb we-

gen der Unkontrollierbarkeit 

des Verbleibs, möglicher An-

sammlung von Radionukliden 

jeder Art in beliebigen Objek-

ten (auch in Dingen des tägli-

chen Umgangs) und auf De-

ponien und wegen der Erhö-

hung der Hintergrundstrah-

lung für die Bevölkerung ab. 

Stattdessen sei das Konzept 

einer oberflächennahen, kon-

trollierten und revidierbaren 

Lagerung für solche Abfälle 

zu erwägen. 

Sanierung nach Strahlen-
schutzrecht der DDR: 
Wegdefinieren der Wismut-
Abfälle 

Die Anlagen der Wismut in 

Sachsen und Thüringen tau-

chen im Nationalen Entsor-

gungsprogramm der Bundes-

regierung gar nicht auf, rügt 

die AG Schacht Konrad. Die 

SDAG Wismut war bis zum 

Ende der DDR der viertgrößte 

Uranproduzent der Welt. Nach 

Einstellung der Förderung 

blieben auf circa 3.700 Hektar 

radioaktiv kontaminierte Hal-

den, Absetzanlagen und Be-

triebsflächen auf dem Gebiet 

der Bundesländer Sachsen und 

Thüringen übrig. Über 300 

Millionen Kubikmeter Berge-

material auf circa 48 Halden 

abgelagert und über 160 Mil-

lionen Kubikmeter Schlämme 

mit radioaktivem Material und 

anderen Schadstoffen müssen 

saniert werden. Auch das ist 

Atommüll, stellt die AG 

Schacht Konrad richtig fest. 

Die Wismut GmbH ist dabei 

aufgrund des Wismut-Geset-

zes vom 31. Dezember 1991 

ausschließlich zur Sanierung 

der Anlagen verpflichtet, die 

sich am 30. Juni 1990 im Be-

sitz der SDAG Wismut befan-

den. Das betrifft den Uranab-

bau in Schlema, Königstein, 

Pöhla, Dresden-Gittersee und 

Ronneburg sowie die Uranauf-

bereitung in Crossen und See-

lingstädt. Daneben existieren 

laut Bundesamt für Strahlen-

schutz circa 1.900 Altstandor-

te in Sachsen, Thüringen und 

Sachsen-Anhalt, für die keine 

Sanierungsverpflichtungen für 

die Wismut GmbH bestehen. 

Diese Altstandorte sind meist 

vor 1962 von der SAG/SDAG 

Wismut überwiegend unsa-

niert an die Gebietskörper-

schaften zurückgegeben wor-

den. Entscheidend für die Sa-

nierungspflicht der Wismut 

GmbH ist nicht die Höhe der 

Strahlung vor Ort, sondern die 

Eigentumsverhältnisse 1990, 

kritisiert die AG Schacht Kon-

rad. Die Sanierung der ande-

ren Altstandorte ist Aufgabe 

der Kommunen und Länder. 

Während Sachsen diverse 

Standorte saniert, sah die thü-

ringische Landesregierung bis-

her dafür keine Veranlassung. 

Neben diesen Halden und 

Schlammbecken existierten ei-

ne ganze Reihe übertägiger 

Anlagen zur Uranverarbei-

tung. Die Abfälle aus diesen 

Anlagen, die nicht freigemes-

sen werden konnten, wurden 

seit 1990 in die Halden und 

Schlammbecken mit eingela-

gert.5 Damit werden diese Ab-

setzbecken und Halden zu 

dauerhaften oberflächennahen 

Endlagern. Ein Planfeststel-

lungsverfahren, eine formelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung und 

einen Langzeitsicherheitsnach-

weis hat es für diese Endla-

gerprojekte jedoch nie gege-

ben, kritisiert die AG Schacht 

Konrad. 

Auf die Frage, weshalb es da-

für kein Planfeststellungsver-

fahren gegeben hat, antwortete 

die Bundesregierung am 27. 

Dezember 2013, dass für „die 

Sanierung von Hinterlassen-

schaften aus früheren Tätig-

keiten und Arbeiten sowie auf 

die Stilllegung und Sanierung 

der Betriebsanlagen und Be-

triebsstätten des früheren 

Uranerzbergbaus auf dem Ge-

biet der ehemaligen DDR“ die 

Strahlenschutzverordnung der 

DDR fortgelte: „Es handelt 

sich daher bei den radioakti-

ven Stoffen nicht um radioak-

tive Abfälle im Sinne des 

Atomgesetzes.“6 

Mit dieser Rechtsauffassung 

lassen sich die Atommüll-

Probleme 24 Jahre nach dem 

Ende der DDR vielleicht juris-

tisch wegdefinieren, erklärt 

die AG Schacht Konrad, die 

radiologischen Belastungen, 

die davon für die Bürgerinnen 

und Bürger ausgehen, jedoch 

nicht. Bei einer ehrlichen Be-

standsaufnahme dürften die 

Wismut-Altlasten nicht feh-

len. 

                                                  
5 Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie „20 

Jahre Wismut GmbH – Sanieren 

für die Zukunft“, März 2011 
6 Bundestags-Drucksache 18/243 

Leistungsreaktoren werden 
für den Export der Brenn-
elemente umdefiniert 

Das Nationale Entsorgungs-

programm beschreibt den Ex-

port bestrahlter Brennelemen-

te aus Leistungsreaktoren als 

Entsorgungsweg, stellt die AG 

Schacht Konrad fest. Dazu 

werden Leistungsreaktoren zu 

sogenannten Versuchs- oder 

Demonstrationsreaktoren um-

benannt und – fachlich durch 

nichts begründet – den For-

schungsreaktoren gleichge-

stellt. Die Bundesregierung 

fasst in der Kategorie der Ver-

suchs- und Demonstrationsre-

aktoren acht Reaktoren zu-

sammen: Den Heißdampfreak-

tor Großwelzheim, das Ver-

suchsatomkraftwerk Kahl, das 

AKW Niederaichbach, den 

Schnellen Brüter KNK II und 

den Mehrzweckforschungsre-

aktor aus Karlsruhe, den 

Atomantrieb des Schiffs Otto-

Hahn, den AVR Jülich und 

den THT Hamm-Uentrop. Mit 

Ausnahme des Atomantriebs 

der Otto-Hahn werden alle 

diese Reaktoren bislang beim 

Bundesamt für Strahlenschutz 

und der Internationalen Atom-

energieorganisation als Leis-

tungsreaktoren geführt. 

Die Bundesregierung und die 

Landesregierung Nordrhein-

Westfalens erwägen, die ab-

gebrannten Brennelemente aus 

dem AVR Jülich und dem 

THTR Hamm-Uentrop zur 

Wiederaufarbeitung und zum 

dauerhaften Verbleib in die 

USA zu exportieren und ha-

ben zu diesem Zweck im Ap-

ril 2014 einen „letter of in-

tent“ mit der US-Administra-

tion unterzeichnet. Weil das 

für Brennelemente aus Leis-

tungsreaktoren durch das 

Atomgesetz, das Standortaus-

wahlgesetz und die Abfallver-

bringungsverordnung verbo-

ten ist, wird nun diese Um-

definierung und Gleichsetzung 

mit Forschungsreaktoren vor-

genommen, denn für abge-

brannte Brennelemente aus 

Forschungsreaktoren gelten die 

Exportverbote nicht. 

Das Manöver im Nationalen 

Entsorgungsprogramm wird 
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umso durchsichtiger, wenn 

man die Formulierungen aus 

dem vorgelegten Entwurf mit 

denen des ersten veröffent-

lichten Entwurfes vom 11. 

September 2014 vergleicht, 

konstatiert die AG Schacht 

Konrad. Damals hieß es: „Be-

strahlte Brennelemente aus 

Versuchs-, Demonstrations- 

und Forschungsreaktoren kön-

nen zur Verwertung ins Her-

kunftsland des Kernbrennstof-

fes verbracht werden.“7 Jetzt 

heißt es: „Bestrahlte Brenn-

elemente aus Versuchs-, De-

monstrations- und Forschungs-

reaktoren können in ein Land, 

in dem Brennelemente für 

Forschungsreaktoren bereitge-

stellt oder hergestellt werden, 

verbracht werden.“8 Inzwi-

schen scheint auch der Bun-

desregierung aufgefallen zu 

sein, dass nur die ersten 

30.000 Brennelemente für den 

AVR Jülich in den USA her-

gestellt wurden. Die anderen 

circa 260.000 Brennelemente 

für den AVR und alle für den 

THTR Hamm-Uentrop wur-

den bei der Firma HOBEG in 

Hanau (Deutschland) gefer-

tigt, merkt die AG Schacht 

Konrad an. 

An keiner Stelle gebe es im 

Nationalen Entsorgungspro-

gramm einen Hinweis auf die 

Notwendigkeit einer Ände-

rung des Rechtsrahmens, rügt 

die AG Schacht Konrad. Dies 

lege den Schluss nahe, dass 

die Bundesregierung diesen 

Export im Rahmen der aktuel-

len Gesetzeslage durchführen 

will. Das wäre jedoch illegal, 

konstatiert die AG Schacht 

Konrad. 

Der postulierte „Rückbau 
bis zur „Grünen Wiese“ 
bis 2045“ widerspricht 
den bisherigen Erfahrun-
gen 

Im Nationalen Entsorgungs-

programm wird die Wieder-

herstellung des „ursprüngli-

chen Zustands in Form der 

sogenannten „Grünen Wiese““ 

oder die konventionelle Wei-

                                                  
7 Entwurf NaPro 11.9.14 S. 5 u. 7 
8 Entwurf NaPro 6.1.15 S. 5 u. 11 

ternutzung der Gebäude als 

Ziel für den Rückbau der 

Atomanlagen formuliert. Die 

Bundesregierung geht dabei 

davon aus, „dass die Beendi-

gung des Rückbaus aller Leis-

tungsreaktoren um das Jahr 

2045 erreicht wird.“ 

Abgesehen davon, dass in 

dem Nationalen Entsorgungs-

programm eine Abwägung 

zwischen dem Konzept des 

„sofortigen Rückbaus“ und 

dem „sicheren Einschluss“ 

fehlt, handelt es sich bei den 

Zielen mehr um Wunschvor-

stellungen denn um realisti-

sche Prognosen. Bisher wur-

den nur die beiden Leistungs-

reaktoren, der HDR Groß-

welzheim und das VAK Kahl 

bis zur „Grünen Wiese“ zu-

rückgebaut, erklärt die AG 

Schacht Konrad. Beim AKW 

Niederaichbach seien die Bo-

denplatten von Reaktor- und 

Gruftgebäude im Boden ver-

blieben, weil zur vollständi-

gen Beseitigung eine Absen-

kung des Grundwassers erfor-

derlich gewesen wäre. Die 

staatlichen Energiewerke Nord, 

die den Rückbau der Atom-

kraftwerke in Greifswald und 

Rheinsberg verantworten, ha-

ben im Oktober 2012 einen 

„Antrag auf Langzeitverwah-

rung nicht mehr genutzter, in-

nen kontaminierter Gebäude“ 

gestellt. Sie wollen die Ge-

bäude aus Kostengründen nur 

noch bis zu einem gewissen 

Grenzwert dekontaminieren 

und 50 Jahre lang stehenlas-

sen. Für Rheinsberg wird 

Gleiches geplant, berichtet die 

AG Schacht Konrad. 

Der AVR Reaktor in Jülich, 

ebenfalls ein Leistungsreaktor, 

ist infolge schwerer Unfälle so 

stark kontaminiert, dass er erst 

in einigen Jahrzehnten zerlegt 

werden kann. Die kürzlich er-

folgte Verschiebung des Re-

aktors in ein nahe gelegenes 

Zwischenlager sei zwar ein 

Trick, um am Ursprungsort 

eine „Grüne Wiese“ herstellen 

zu können, doch an der Reali-

tät, dass der Reaktor noch 

vorhanden ist – nur 400 Meter 

weiter weg – und stark strahlt, 

ändere  dies  nichts,  stellt  die 

AG Schacht Konrad fest. 

Die bisherigen Erfahrungen 

mit dem Rückbau von Atom-

anlagen zeigen, dass Zeit-

prognosen mit großen Unsi-

cherheiten behaftet sind. Das 

AKW Gundremmingen sollte 

bis 2005 zurückgebaut sein, 

der MZFR Karlsruhe bis 

2006, die KNK Karlsruhe bis 

2013; bei allen gibt es Verzö-

gerungen über viele Jahre. Im 

Betonsockel des AKW Stade 

wurden unerwartet hohe Kon-

taminationen entdeckt, so dass 

sich auch dort der Rückbau 

verzögern und verteuern wird. 

Konsequenzen aus der 
Aufhebung der Genehmi-
gung für das Standort-
zwischenlager Bruns-
büttel fehlen 

Am 19. Juni 2013 erklärte das 

Oberverwaltungsgericht Schles-

wig die Genehmigung für das 

Standortzwischenlager Bruns-

büttel als nicht rechtens. Unter 

anderem sei der Schutz vor 

gezielten Terrorangriffen so-

wie dem Absturz eines Airbus 

A380 nicht ausreichend nach-

gewiesen worden. Am 8. Ja-

nuar 2015 bestätigte das Bun-

desverwaltungsgericht die Ent-

scheidung des Oberverwal-

tungsgerichts Schleswig und 

damit die Aufhebung der Be-

triebsgenehmigung. Derzeit la-

gern die Castor-Behälter auf 

Grundlage einer atomaufsicht-

lichen Anordnung des Minis-

teriums für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume (MELUR) 

vom 16. Januar 2015. Sie dür-

fen bis Anfang 2018 ohne Ge-

nehmigung im Standortzwi-

schenlager verbleiben. Bis da-

hin muss die Betreiberin des 

Zwischenlagers, Vattenfall, für 

eine genehmigte Aufbewah-

rung Sorge tragen. 

Die Bundesregierung zieht in 

ihrem Nationalen Entsor-

gungsprogramm keinerlei Kon-

sequenzen aus dem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichtes, 

weder für das Standortzwi-

schenlager Brunsbüttel, noch 

für die anderen, teilweise so-

gar baugleichen Zwischenla-

ger. Die Bundesregierung ver-

weist an anderer Stelle darauf, 

dass das Gericht nicht über die 

Sicherheit, sondern über die 

Aussagekraft der ihm vorge-

legten Unterlagen geurteilt 

habe. Diese Auffassung der 

Bundesregierung ändert aber 

nichts am genehmigungslosen 

Zustand des Standortzwi-

schenlagers Brunsbüttel und 

an der Notwendigkeit, Aus-

wirkungen auf das Zwischen-

lagerkonzept im Nationalen 

Entsorgungsprogramm zu un-

tersuchen, stellt die AG 

Schacht Konrad fest. 

Es gibt keinen konsisten-
ten Zeitplan für die Lage-
rung der abgebrannten 
Brennelemente und Ab-
fälle aus der Wiederauf-
arbeitung 

Das Nationale Entsorgungs-

programm drückt sich vor der 

Aufstellung eines konkreten 

Zeitplans für die Aufbewah-

rung der abgebrannten Brenn-

elemente und Abfälle aus der 

Wiederaufarbeitung, stellt die 

AG Schacht Konrad weiter 

fest. Zwar werde auf Seite 11 

festgestellt, dass bis Ende der 

Aufbewahrungsgenehmigung 

in den derzeit existierenden 

Zwischenlagern „eine vollstän-

dige Räumung“ nicht gewähr-

leistet werden könne und des-

halb „derzeit die technischen 

Voraussetzungen für eine ver-

längerte Aufbewahrung an 

den Standorten der Zwischen-

lager untersucht“ würden. An-

dererseits werde auf Seite 12 

auf ein Eingangslager am 

Endlagerstandort verwiesen, 

als Voraussetzung, um „mit 

dem Beginn der Räumung der 

bestehenden Zwischenlager zu 

beginnen.“ 

An die Standortauswahl 

schließt sich das konkrete Ge-

nehmigungsverfahren für Er-

richtung und Betrieb des End-

lagers an, das weitere Jahre 

dauern wird, erklärt die AG 

Schacht Konrad. Bereits nach 

Festlegung des Standortes soll 

ohne vorhandene Endlagerge-

nehmigung an diesem Stand-

ort ein sogenanntes „Ein-

gangslager“ errichtet werden. 

Eine solche Errichtung vor der 

abschließenden Genehmigung 
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führe zu einer Festlegung, die 

sich analog zur Zwischenlage-

rung in Gorleben als vor-

schnell erweisen könne. Letzt-

lich werde der Eindruck er-

weckt, es handele sich um ei-

ne überschaubare Übergangs-

frist zwischen dem Auslaufen 

der Zwischenlagergenehmi-

gungen und der Einlagerung 

in ein tiefengeologisches La-

ger. Das entspreche jedoch 

nicht den zu erwartenden Ab-

läufen. Erstens werde die Rea-

litätstauglichkeit der Zeitpla-

nung für die Errichtung eines 

Endlagers für insbesondere 

hochradioaktive Abfälle in 

Fachkreisen wie auch in der 

Kommission „Lagerung hoch-

radioaktiver Abfälle“ kontro-

vers diskutiert und teilweise 

stark angezweifelt. Zweitens 

könne es vor dem Hinter-

grund, dass die Entscheidung 

für ein Einlagerungskonzept 

noch nicht getroffen ist, auch 

keine belastbaren Annahmen 

geben, wie hoch der Durch-

satz in der geplanten Konditi-

onierungsanlage und wie 

schnell der Abfluss in das tie-

fengeologische Lager sein 

wird. Die Angabe der Ar-

beitsgruppe 3 der Kommission 

„Lagerung hochradioaktiver 

Abfälle“ spricht – je nach Ein-

lagerungskonzept – von einer 

Dauer bis in das Jahr 2170, bis 

alle Brennelemente eingela-

gert sein würden. 

Drittens laufen die Genehmi-

gung für das Zwischenlager 

Gorleben bereits Ende 2034, 

für das Zwischenlager Ahaus 

Ende 2036 und für das Zwi-

schenlager Lubmin am 31. 

Oktober 2039 aus. Auch bei 

einem „optimalen Verlauf“ 

müsse davon ausgegangen 

werden, dass das „Eingangs-

lager“ erst Jahre nach Ende 

der Betriebsgenehmigungen 

dieser Zwischenlager deren 

Castoren aufnehmen könne, 

meint die AG Schacht Kon-

rad. Bei den Standortzwi-

schenlagern habe der Zeit-

raum zwischen Antragstellung 

und Inbetriebnahme durch-

wegs sechs bis sieben Jahre 

betragen. An die Inbetrieb-

nahme des „Eingangslagers“ 

schließe sich die Umlagerung 

von 113 Behältern aus Gorle-

ben, 328 Behältern aus Ahaus 

und 74 Castoren aus Lubmin 

an, was wiederum Jahre dau-

ern würde.  

Die Genehmigungen für die 

Standortzwischenlager enden 

zwischen dem 9. Dezember 

2042 und dem 17. Juni 2047. 

Das hat sicherheitstechnische 

Gründe, da die Dichtheit der 

Castoren bei einer weiteren 

Lagerung in Frage steht, er-

klärt die AG Schacht Konrad. 

An den Standorten Ahaus und 

Lubmin gebe es ebenso wie 

bei den Standortzwischenla-

gern keine heiße Zelle, in der 

Castoren geprüft und gegebe-

nenfalls repariert werden 

könnten. 

Laut Umweltbericht (S.61) 

soll das „Eingangslager“ etwa 

500 Stellplätze vorhalten. 

Gleichzeitig stellt die Bundes-

regierung fest, dass bis zum 

Jahr 2027 alle in Leistungsre-

aktoren eingesetzten Brenn-

elemente in insgesamt etwa 

1.100 Behälter verbracht wor-

den seien. Dazu kommen noch 

291 Behälter aus der Wieder-

aufarbeitung. In dieser Rech-

nung nicht dabei sind die Be-

hälter für die bestrahlten 

Brennelemente aus Versuchs-, 

Demonstrations- und For-

schungsreaktoren, die die 

Bundesregierung gerne ge-

sondert betrachten und mög-

lichst exportieren will. Bei 

diesen Zahlen ist es eine ein-

fache Rechnung, dass viele 

Behälter noch Jahre nach dem 

derzeitigen Genehmigungsen-

de in den jetzigen Zwischen-

lagern verbleiben werden, 

stellt die AG Schacht Konrad 

fest.  

Sowohl die angedachte Di-

mensionierung des „Eingangs-

lagers“, als auch die absehbare 

Lagerzeit der Behälter in die-

sem Lager überschreiten die 

Funktion, die ein Eingangsla-

ger zu erfüllen hat. Es handele 

sich dabei um ein zentrales 

Zwischenlager, das voraus-

sichtlich über mehrere Jahr-

zehnte voll belegt sein würde, 

prophezeit die AG Schacht 

Konrad. Dies müsse bei der 

Konzipierung und den Sicher-

heitsbetrachtungen berück-

sichtigt werden. Gleichzeitig 

könne dieses zentrale Zwi-

schenlager bei der im Um-

weltbericht zugrunde gelegten 

Dimensionierung aber gar 

nicht alle in den betreffenden 

Zeiträumen anfallenden Be-

hälter aufnehmen. Die Frage 

bleibe offen, wo die restlichen 

circa 891 Behälter plus abge-

brannte Brennelemente aus 

Versuchs-, Demonstrations- 

und Forschungsreaktoren si-

cher gelagert werden sollen. 

Das Zwei-Endlager-
Konzept entbehrt der 
fachlichen Begründung 

Die Bundesregierung stellt im 

Nationalen Entsorgungskon-

zept fest, dass sie „plant, alle 

Arten radioaktiver Abfälle an 

zwei Standorten in Endlagern 

in tiefen geologischen Forma-

tionen einzulagern. Dazu wird 

Schacht KONRAD derzeit zu 

einem Endlager für radioakti-

ve Abfälle mit vernachlässig-

barer Wärmeentwicklung um-

gerüstet. Der Standort eines 

Endlagers für insbesondere 

Wärme entwickelnde radioak-

tive Abfälle wird durch ein 

Auswahlverfahren festgelegt“ 

(Seite 5). 

Bemerkenswert, so die AG 

Schacht Konrad, ist die Unbe-

stimmtheit der verwendeten 

Formulierungen. Sie ließen ei-

nerseits theoretisch den Schluss 

zu, dass KONRAD zwar der-

zeit für Abfälle mit vernach-

lässigbarer Wärmeentwick-

lung umgerüstet wird, jedoch 

Planungen für die Einlagerung 

aller Arten radioaktiver Ab-

fälle möglich wären. Hier 

würde eine definitive Formu-

lierung, die unmissverständ-

lich klarstellt, dass Wärme 

entwickelnde Abfälle nicht in 

KONRAD eingelagert werden 

können, weiterhelfen, meint 

die AG Schacht Konrad. 

Ist dies (hoffentlich) nur ein 

semantisches Problem, so ver-

steckt sich hinter der Formu-

lierung zum zweiten Standort 

ein fachliches Problem. Ers-

tens stellt sich die Frage der 

Bedeutung von „insbesonde-

re“ in diesem Zusammenhang, 

stellt die AG Schacht Konrad 

fest. Diese Formulierung ver-

mittele den Eindruck, weiteren 

Partien einzulagernder radio-

aktiver Abfälle könnten ver-

nachlässigt werden. Tatsäch-

lich könne sich das „insbe-

sondere“ alleine auf die Men-

ge der Radioaktivität bezie-

hen. Betrachte man das Vo-

lumen, so handele es sich bei 

den angesprochenen Partien 

Müll um etwa das Zehnfache 

der Abfälle mit Wärmeent-

wicklung, stellt die AG 

Schacht Konrad fest. 

Zweitens werden die Proble-

me, die von den Eigenschaften 

der zusätzlich einzulagernden 

Abfälle ausgehen, völlig aus-

geblendet. Diese Abfälle sind 

inhomogen und unterliegen 

biologischen, physikalischen 

und chemischen Prozessen, 

die zu unerwünschten Ent-

wicklungen in einem tiefen-

geologischen Lager führen kön-

nen. Das Bundeswirtschafts-

ministerium schreibt in seiner 

Broschüre „Endlagerung hoch-

radioaktiver Abfälle in Deutsch-

land“ zur Lagerung von Abfäl-

len mit vernachlässigbarer und 

solchen mit nicht vernachläs-

sigbarer Wärmeentwicklung: 

„Die verschiedenen physika-

lisch-chemischen Eigenschaf-

ten dieser zwei unterschiedli-

chen Abfallkategorien stellen 

unterschiedliche Anforderun-

gen an ihre Endlagerung in 

tiefen geologischen Formatio-

nen. In Deutschland wird da-

her das so genannte Zwei-

Endlager-Konzept verfolgt, 

d.h. die Endlagerung der zwei 

Abfallkategorien in getrennten 

Endlagern in verschiedenen 

Endlagerformationen.“ (2008, 

S.11) 

Die Debatte um die gemein-

same Lagerung aller Arten ra-

dioaktiver Abfälle an einem 

Standort ist alt. Die Bundesre-

gierung hatte sie für sich ent-

schieden. Eine Abkehr von 

dieser Entscheidung bedarf 

zumindest einer umfassenden 

fachlichen Debatte und einer 

neuen Sicherheitsbetrachtung 

auf dem aktuellen Stand von 



10  Strahlentelex  Nr. 682-683 / 06.2015 

Wissenschaft und Technik. 

Sie einfach so nebenbei im 

Nationalen Entsorgungspro-

gramm zu treffen, nur weil es 

erhebliche Partien radioaktiver 

Abfälle gibt, die man bei den 

Planungen vergessen oder 

verdrängt hat, ist dem Prob-

lem nicht angemessen, rügt 

die AG Schacht Konrad. An-

sonsten dränge sich der Ver-

dacht auf, dass die Propagie-

rung des Zwei-Endlager-Kon-

zeptes in der Vergangenheit 

allein auf die vorhandene Ge-

nehmigung für die Lagerung 

eines Teils des Atommülls in 

Schacht KONRAD zurückzu-

führen sei und nur der pseu-

dowissenschaftlichen Legiti-

mierung des eingeschlagenen 

Vorgehens diene. 

Einerseits drängt sich die Fra-

ge nach der fachlichen und 

ökonomischen Legitimierung 

von zwei Standorten für tie-

fengeologische Lager auf, 

wenn alle Arten radioaktiver 

Abfälle gemeinsam an einem 

Standort gelagert werden 

könnten. Andererseits ist je-

doch auch nicht zu begründen, 

weshalb sich das Nationale 

Entsorgungsprogramm ohne 

Not auf zwei Standorte be-

schränkt. Es sei durchaus 

denkbar, dass beide Alternati-

ven (Erweiterung von Schacht 

Konrad, gemeinsame Lage-

rung mit hochradioaktiven 

Abfällen) aus sicherheitstech-

nischen und genehmigungs-

rechtlichen Gründen nicht zu 

realisieren sind, meint die AG 

Schacht Konrad. Spätestens 

dann müsste nach einem wei-

teren Standort gesucht wer-

den. Ein nationales Entsor-

gungsprogramm, das sich 

nicht voluntaristisch sondern 

rationalsystematisch der Lage-

rung der radioaktiven Abfälle 

in Deutschland widmen wür-

de, müsste diese Variante mit 

abwägen. 

Das Projekt Schacht 
KONRAD muss gestoppt 
statt erweitert werden 

Das Nationale Entsorgungs-

programm beruft sich auf die 

Rechtskraft des Planfeststel-

lungsbeschlusses für Schacht 

KONRAD. Es ignoriert, dass 

grundlegende Eckpfeiler des 

Projektes KONRAD, wie die 

Lagerung in einem Gewin-

nungsbergwerk, Lagerung in 

einem Rohstoffvorkommen, 

Lagerung in wasserführenden 

Schichten, nicht dem aktuellen 

Stand von Wissenschaft und 

Technik entsprechen und nicht 

heilbar sind, kritisiert die AG 

Schacht Konrad. Ein solcher 

Abschlag bei der Sicherheit 

der Bevölkerung im Vergleich 

zu neuen Projekten sei nicht 

zu rechtfertigen. Deshalb 

müsse das Projekt KONRAD 

gestoppt werden. 

Die Bundesregierung wolle 

Schacht KONRAD auf der 

Basis des Planfeststellungsbe-

schlusses in Betrieb nehmen 

und danach möglichst viele 

weitere Partien Atommüll dort 

unterbringen. Sie ignoriere, 

dass der Langzeitsicherheits-

nachweis für Schacht KON-

RAD fest an das vorgesehene 

Einlagerungsinventar gebun-

den und dieses nicht beliebig 

erweiterbar ist. Berufe man 

sich auf die Legitimierung des 

Projektes durch den Planfest-

stellungsbeschluss, müsse man 

vor der Inbetriebnahme einen 

neuen Langzeitsicherheitsnach-

weis auf Basis des gesamten 

geplanten Inventars erstellen. 

Die grundlegenden Sicher-

heitsberechnungen für Schacht 

KONRAD stammen aus den 

1980er Jahren. Damals gab es 

keine ausreichenden Rechner-

kapazitäten, um komplexe 

hydrogeologische Modelle zu 

berechnen. Auch geologische 

Untersuchungsmethoden wie 

eine 3 D-Reflexionsseismik wa-

ren unbekannt. Es wurden viel 

zu wenige Naturdaten erho-

ben. So gibt es bis heute kein 

Grundwasserfließmodell für 

KONRAD, das validiert ist. 

Die Sicherheitsberechnungen 

entsprechen in keiner Weise 

mehr dem heutigen Stand von 

Wissenschaft und Technik, 

stellt die AG Schacht Konrad 

fest. 

Durch Änderungen bei der 

Konditionierung (Kompaktie-

rung) der radioaktiven Abfäl-

le, werden die genehmigten 

Werte für die Gebinde und 

Einlagerungskammern ausge-

schöpft, erklärt die AG 

Schacht Konrad. Dies wider-

spreche den Annahmen bei 

den Sicherheitsbetrachtungen 

vor 25 Jahren. Damals sei 

man davon ausgegangen, dass 

das Inventar eines Gebindes 

deutlich unterhalb der geneh-

migten Werte liegt und es 

deshalb noch einen Sicher-

heitsspielraum zwischen den 

Störfallberechnungen und den 

tatsächlichen Auswirkungen 

eines Störfalles geben würde. 

Diese sogenannte „konserva-

tive“ Betrachtung sei durch 

die neuen Kompaktierungsme-

thoden hinfällig, sei aber bis-

her nicht angepaßt worden. 

Durch die Kompaktierung der 

Abfälle steige zudem die un-

tertägige Gasentwicklung durch 

Korrosionsprozesse. Diese star-

ke Gasbildung wurde als An-

triebsmechanismus für den 

Austritt von Radioaktivität 

über alte Bohrungen oder 

nicht betrachtete Wegsamkei-

ten bisher nicht ausreichend 

untersucht. 

Der Umweltbericht zum Nati-

onalen Entsorgungsprogramm 

stellt ein erhöhtes Lungen-

krebsrisiko durch erhöhte Ra-

donkonzentrationen fest (Seite 

47f.). Gleichzeitig geht er da-

von aus, dass sich Abwetter-

schächte eines Bergwerks 

nicht in der Nähe von Wohn-

bebauungen befinden. Zwi-

schen KONRAD 1 und KON-

RAD 2 befindet sich jedoch 

Salzgitter-Bleckenstedt, KON-

RAD 2 befindet sich auf dem 

Gelände der Stahlwerke mit 

Tausenden von Beschäftigten. 

Der Standort KONRAD ist 

deshalb nach sozialen Krite-

rien schlecht gewählt, rügt die 

AG Schacht Konrad. Er liegt 

in einem Ballungsgebiet mit 

etwa einer Million Einwohne-

rinnen und Einwohner. Die 

Böden der Braunschweig-

Hildesheimer Lössbörde ge-

hören zu den fruchtbarsten in 

Deutschland. Der Einlage-

rungsschacht befindet sich auf 

dem Gelände der Stahlwerke 

der Salzgitter AG. Im Um-

kreis von 5 Kilometern sind 

durch mögliche Unfälle beim 

Transport oder Einlagerungs-

betrieb etwa 25.000 Industrie-

arbeitsplätze bedroht. 

Die Bundesregierung ignorie-

re zudem die Zeitprobleme bei 

den gering wärmeentwickeln-

den Abfällen. Die wasser-

rechtliche Erlaubnis für die 

Einlagerung radioaktiver Ab-

fälle in Schacht KONRAD ist 

bis 2047 begrenzt, nämlich 

auf 40 Jahre nach Eintreten 

der Bestandskraft des Plan-

feststellungsbeschlusses, erläu-

tert die AG Schacht Konrad. 

Diese Bestandskraft bestehe 

seit der Zurückweisung des 

Revisionsbegehrens der Klä-

ger gegen das Projekt KON-

RAD durch das Bundesver-

waltungsgericht am 26. März 

2007. Das Nationale Entsor-

gungsprogramm ignoriere die-

se Befristung und spreche auf 

Seite 15 davon, „dass der Ein-

lagerungsbetrieb für das plan-

festgestellte Abfallvolumen 

von 303.000 m³ 40 Jahre nicht 

überschreiten soll“. Sollte 

Schacht KONRAD tatsächlich 

wie gegenwärtig geplant 2022 

in Betrieb gehen, erlaube die 

derzeitige Rechtslage jedoch 

nur eine 25jährige Einlage-

rungszeit. Das Entsorgungs-

programm müsste also von ei-

ner maximal 25jährigen Ein-

lagerungszeit ausgehen. Dann 

aber fehlen jegliche Hinweise 

darauf, wie es gelingen soll, 

die Menge von 303.000 Ku-

bikmeter in dieser Zeit in den 

Schacht zu verbringen. Oder 

die Bundesregierung plant be-

reits jetzt, nach Inbetriebnah-

me, wenn nach derzeit gelten-

der Rechtslage die Zuständig-

keit für die Erteilung wasser-

rechtlicher Erlaubnisse und 

Bewilligungen auf das Bun-

desamt für kerntechnische 

Entsorgung übergegangen ist, 

sich die Verlängerung der 

wasserrechtlichen Erlaubnis 

selbst zu genehmigen.9 Aber 

auch dann fehlt hierzu jegli-

cher Hinweis im Entsor-

                                                  
9 AtG §23d in Verbindung mit § 

58 (6) 



Nr. 682-683 / 06.2015  Strahlentelex  11 

gungsprogramm, stellt die AG 

Schacht Konrad fest. 

Der konkrete Nachweis, dass 

der Schutz Dritter nach dem 

geltenden Stand von Wissen-

schaft und Technik sicherge-

stellt wird, muss nicht erst 

zum Ende des Endlagerbetrie-

bes (wie es auf Seite 16 des 

Nationalen Entsorgungspro-

gramms heißt), sondern dem 

Planfeststellungsbeschluß zu-

folge vor Inbetriebnahme im 

Rahmen der Gesamt-Abnah-

meprüfung geführt werden, 

merkt die AG Schacht Konrad 

an. 

Die Erfahrungen aus dem De-

saster in der ASSE II und die 

jetzigen Probleme bei der 

Rückholung der Abfälle zei-

gen, dass eine nicht-rückhol-

bare Lagerung im Falle un-

vorhergesehener Schadensein-

tritte kontraproduktiv ist, er-

klärt die AG Schacht Konrad. 

Der Verzicht auf ein geson-

dertes behördliches Kontroll- 

und Überwachungsprogramm 

und auf eine Rückholbarkeit 

bzw. Bergbarkeit der Abfälle 

sei deshalb nicht zu verant-

worten. 

Die Rückholung des 
Mülls aus der ASSE II 
muss beschleunigt 
werden 

Im Nationalen Entsorgungs-

programm wird festgestellt, 

dass nach aktuellen Planungen 

mit der Rückholung des Mülls 

aus der Asse II erst 2033 be-

gonnen werden könne, ein 

früherer Beginn jedoch ange-

strebt werde. Seit Jahren wird 

das Projekt der Rückholung 

des Mülls aus der ASSE II 

nicht mit dem notwendigen 

Impetus verfolgt, um eine tat-

sächliche Beschleunigung zu 

erreichen, rügt die AG 

Schacht Konrad. 

Bereits 2010 habe der Asse-II-

Koordinationskreis darauf hin-

gewiesen, dass die vorgeschal-

tete Faktenerhebung, also die 

Probebohrung in eine Kam-

mer zum Erkenntnisgewinn, 

verlorene Zeit sei, denn all-

gemeine Erkenntnisse könnten 

auch bei Beginn der Bergung 

gewonnen werden und spezi-

elle Erkenntnisse seien nicht 

von einer Kammer auf eine 

andere übertragbar. Jetzt, im 

Frühjahr 2015, gab das Bun-

desamt für Strahlenschutz (BfS) 

bekannt, dass es die vorge-

schaltete Faktenerhebung ein-

stellen werde, weil die Er-

kenntnisse schwierig zu über-

tragen seien. 

Das BfS setzt für das Errich-

ten von Schacht 5, dem 

Schacht, über den die Abfälle 

geborgen werden sollen, einen 

Zeitbedarf von 18 Jahren an, 

der sachlich nicht fundiert und 

ohne Beispiel ist. Ein realisti-

scher Zeitbedarf liegt im Ver-

gleich zu anderen Schacht-

bauvorhaben bei fünf bis 

sechs Jahren, findet die AG 

Schacht Konrad. 

Sollte die Bundesregierung 

tatsächlich an einer Beschleu-

nigung der Rückholung der 

Abfälle aus der ASSE II inte-

ressiert sein, wäre eine wich-

tige Maßnahme die Einset-

zung eines kompetenten Pro-

jektmanagers, schlägt die AG 

Schacht Konrad vor. Es fehle 

jeglicher Hinweis im Nationa-

len Entsorgungsprogramm, 

dass die Bundesregierung Er-

kenntnisse und Konsequenzen 

aus den desaströsen Erfahrun-

gen mit den Versuchen der 

nichtrückholbaren, tiefengeo-

logischen Lagerung radioakti-

ver Abfälle in Deutschland – 

ASSE II und Morsleben – ge-

zogen hat. 

Die Öffentlichkeitsbeteili-
gung ist mangelhaft 

Das Problem der mangelhaf-

ten Öffentlichkeitsbeteiligung 

begann bereits vor der Verab-

schiedung des Standortaus-

wahlgesetzes, konstatiert die 

AG Schacht Konrad. Zuguns-

ten eines kurzfristigen und 

überhasteten Parteienkonsen-

ses sei auf eine breite gesell-

schaftliche Debatte vor der 

Verabschiedung der gesetzli-

chen Festlegungen für eine 

Standortsuche verzichtet wor-

den. Im zweiten Schritt sei 

dann die notwendige gesell-

schaftliche Debatte in eine 

parteipolitisch zusammenge-

setzte Kommission verlegt 

worden. Und im dritten Schritt 

ersetzten nun unverbindliche 

Bürgerdialoge, Bürgerversamm-

lungen, Internetplattformen und 

Bürgerbüros die Rechte der 

Bürgerinnen und Bürger in ei-

nem Planfeststellungsverfah-

ren. Nach der Standortent-

scheidung unterliege das ei-

gentliche Vorhaben nicht 

mehr einem Planfeststellungs-

verfahren, sondern einem Ge-

nehmigungsverfahren, in dem 

nur noch betroffene Bürgerin-

nen und Bürger (i.d.R. An-

wohnerInnen) und Behörden 

Rechte haben. 

Völlig zur Farce gerieten die 

Ausführungen über die Betei-

ligung der Öffentlichkeit, 

wenn auf Seite 20 auf die In-

formationsangebote der Be-

treiber von Atomanlagen ver-

wiesen wird. Information und 

Beteiligung seien zwei völlig 

unterschiedliche Vorgänge und 

es sei entlarvend, wenn die 

Bundesregierung eine top-

down-Information mit einem 

Beteiligungsprozess gleichsetzt. 

Informationen der Betreiber 

seien zudem schwerlich als 

neutral anzusehen. Da sei es 

schon bemerkenswert, dass 

die Bundesregierung auf deren 

Informationen verweist, ohne 

auf diejenigen von Umwelt-

verbänden und Bürgerinitiati-

ven hinzuweisen, stellt die AG 

Schacht Konrad fest. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung 

zu diesem Nationalen Entsor-

gungsprogramm gebe einen 

Vorgeschmack auf die Ernst-

haftigkeit, mit der das Bun-

desumweltministerium (BMUB) 

solche Beteiligungen von Bür-

gerinnen und Bürgern durch-

führt: Auslegung in den Oster-

ferien, Versteckte Hinweise 

auf der BMUB-Webseite, un-

vollständige Auslegung von 

Unterlagen. 

Ohne eine breite gesellschaft-

liche Diskussion und ohne ei-

nen Beteiligungsprozess, der 

den Betroffenen entschei-

dungsrelevante Rechte ein-

räumt und der in seinem Aus-

gang offen ist, werden die 

Konflikte der letzten Jahr-

zehnte um Gorleben und 

Schacht KONRAD an anderer 

Stelle erneut in der gleichen 

Heftigkeit ausbrechen, pro-

phezeit die AG Schacht Kon-

rad. 

Die Finanzierung der 
Kosten ist nicht gesichert  

Auch das Kapitel Kosten und 

Finanzierung entbehrt jegli-

chen Hinweises, mit welchen 

Kosten denn tatsächlich ge-

rechnet werden muss und wie 

sicher gestellt wird, dass die 

privaten Betreiber ihrer Ver-

pflichtung nach Kostenüber-

nahme tatsächlich vollumfäng-

lich gerecht werden, kritisiert 

die AG Schacht Konrad ab-

schließend. Dies verwundere 

umso mehr, als es bereits seit 

einigen Monaten eine intensi-

ve Debatte um die verschiede-

nen Versuche der atomkraft-

werksbetreibenden Energiever-

sorgungsunternehmen gibt, die 

eigene Kostenbelastung zu 

begrenzen, von der Drohge-

bärde der Schadenersatzforde-

rungen für die vorzeitige Still-

legung, die verrechnet werden 

müssten, über die Vorschläge 

zur Überführung der Atom-

kraftwerke in einen öffentlich-

rechtlichen Fonds bis hin zur 

Ausgliederung der Atom- und 

Kohlestromproduktion bei 

E.ON als Vorbereitung auf ei-

ne Schadensbegrenzung für 

den Gesamtkonzern. Der 

jüngste Vorstoß von RWE, ei-

ne Belastung der Braunkohle-

verstromung würde dazu füh-

ren, dass die Entsorgungs-

Rückstellung, die erst verdient 

werden müssten, nicht zur 

Verfügung stehen würden, 

konnte dem Zeitablauf zufolge 

nicht im Entwurf des Entsor-

gungsprogramms vom 6. Ja-

nuar 2015 aufgenommen wer-

den. Er ist jedoch ein deutli-

cher Hinweis, dass es besten-

falls naiv ist, wenn die Bun-

desregierung diese drohende 

Sozialisierung privater Kosten 

nicht zur Kenntnis nimmt und 

keine Maßnahmen dagegen 

einleitet. Die völlige Ignoranz 

gegenüber diesem Problem im 

Nationalen Entsorgungspro-

gramm lässt allerdings fürch-

ten, dass die Bundesregierung 
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hier auf Seiten der Konzerne 

und nicht der Steuerzahlerin-

nen und Steuerzahler steht, 

meint die AG Schacht Kon-

rad. 

Die Bundesregierung müsse 

jetzt handeln und eine sukzes-

sive Überführung der Entsor-

gungsrückstellungen in die öf-

fentliche Hand einleiten, ohne 

gleichzeitig die Atomkraft-

werke mit zu übernehmen und 

ohne die Betreiber damit aus 

ihrer Verpflichtung für die 

vollumfängliche Kostenüber-

nahme für Stilllegung und 

Rückbau von Atomanlagen 

und die Lagerung radioaktiver 

Abfälle und bestrahlter Brenn-

elemente zu entlassen. 

Fazit 

Die Bundesregierung hat mit 

dem vorliegenden Entwurf die 

Chance vertan, mit dem Nati-

onalen Entsorgungsprogramms 

einen Schritt weiter in der ge-

sellschaftlichen Debatte um 

den verantwortbaren Umgang 

mit Atommüll zu gehen, rügt 

die AG Schacht Konrad. Die 

völlige Ignoranz gegenüber 

jeglichen Problemen erinnere 

an die Herangehensweise ver-

gangener Regierungen im vo-

rigen Jahrhundert. Genauso, 

wie diese an der Problem- und 

Fehlerverdrängung gescheitert 

sind, werde die jetzige Bun-

desregierung daran scheitern, 

da sie von den Realitäten 

schlicht eingeholt werden 

wird. Für die Gesellschaft sei 

diese verlorene Zeit in Rich-

tung einer möglichst sicheren 

Verwahrung der strahlenden 

Hinterlassenschaften der Atom-

energienutzung fatal – zumal 

gleichzeitig Weichen gestellt 

werden, die später kaum mehr 

zu revidieren sind. Ein „Neu-

fang in der Atommülldebatte“, 

wie er noch vor einem Jahr 

propagiert wurde, sieht tat-

sächlich anders aus.  

 

 

 

 

 

 

Folgen von Fukushima 
 

Freihandel 
EU-Japan 
 

Das geplante umfassende Frei-

handelsabkommen zwischen 

der Europäischen Union (EU) 

und Japan kann noch vor dem 

transatlantischen Freihandels-

pakt TTIP und noch vor dem 

Jahresende ausgehandelt wer-

den. Diese Erwartung äußerte 

die EU-Handelskommissarin 

Cecilia Malmström am 28. Mai 

2015 in Tokyo vor Journalis-

ten. Aktuell dringt Japan da-

rauf, daß die EU Handelsbe-

schränkungen für Lebensmit-

tel aus der Region Fukushima 

aufhebt. Malmström betonte, 

daß Lebensmittel aus der wei-

teren Region um Fukushima 

schon geprüft und als unbe-

denklich freigegeben worden 

seien. Nahrungsmittel aus der 

Stadt und dem engeren Um-

feld würden dagegen noch von 

der Kommission geprüft.  

 
Japan 
 

Gericht stoppte 
AKW-Betrieb 
 

Das Bezirksgericht in Fukui in 

Westjapan hat es dem regiona-

len Energieversorger Kansai 

Electric Power untersagt, die 

Atomreaktoren 3 und 4 des 

Kraftwerkkomplexes Takahama 

wieder in Betrieb zu nehmen. 

Die nationale japanische Atom-

regulierungsbehörde hatte zwar 

bereits im Dezember 2014 grü-

nes Licht für die Wiederinbe-

triebnahme gegeben, doch das 

Gericht urteilte nun, die Sicher-

heit der Reaktoren sei nicht 

gewährleistet: Die Reaktoren 

könnten bereits durch ein Erd-

beben von geringerer Stärke 

beschädigt werden als in den 

neuen Sicherheitsstandards dar-

gelegt, berichtete der japani-

sche Sender NHK Mitte April 

2015. Nach der Reaktorenka-

tastrophe von Fukushima vom 

März 2011 waren sämtliche 

japanischen Atomkraftwerke 

schrittweise vom Netz genom-

men worden.  
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